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19/SVV/0143

öffentlich
Betreff:
Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder An der Sporthalle

Erstellungsdatum 08.02.2019
Eingang 922: 04.02.2019

Einreicher: Winfried Sträter, Ortsvorsteher

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

19.02.2019 Ortsbeirat Groß Glienicke X

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat möge beschließen: 

Der Ortsbeirat Groß Glienicke bittet den Oberbürgermeister, der Montessori-Kita zu erlauben, mit der 
Aufstellung von Blumenkübeln am Gehweg An der Sporthalle die Sicherheit für die Kita-Kinder zu 
verbessern. Das Befahren des Gehwegs vor der Kita soll dadurch verhindert werden.

gez. 
Winfried Sträter, Ortsvorsteher
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Für die Kinder der Montessori-Kita wird es beim Verlassen des Kitageländes zunehmend zum 
Problem, dass der Gehweg von Autos mitbenutzt wird. Mit dem Aufstellen von Blumenkübeln soll (wie 
bei der Sacrower Allee südlich der Richard-Wagner-Straße) im Eingangsbereich der Kita 
sichergestellt werden, dass in diesem Bereich die Straße An der Sporthalle nur einspurig, auf der 
Straßen-Fahrbahn, befahren wird.
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Potsdam 
Der Oberbürgermeister i 

Geschäftsbereich/FB: 4/FB Grün- und Verkehrsflächen/474.2 Einreicher OBR:. Groß Glienicke 

Bearbeiter: Herr A. Schrandt Telefon: 2760 Aus der 

Ortsbeiratssitzung am 19.02.2019 

Datum: 24.04.2019 

Sachstand / Realisierung 

❑ Prüfauftrag ® Beschluss - Drucksachen Nr.: 19/SVV/0143 

Betreff: Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder An der Sporthalle 

In Bearbeitung o. g. Drucksache teile ich Ihnen Folgendes mit: 

Der Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen, Bereich Verkehrsanlagen hat mit der Bearbeitung der 
DS 19/OBR/0135 bereits diese Fragestellung beantwortet: 

Die Verkehrsfläche wurde erst kürzlich hinsichtlich der Oberflächenbefestigung in den jetzigen 
Zustand versetzt. 
Aus den zurückliegenden Jahren sind, bis auf die vormals baulichen Mängel, keinerlei signifikante 
Auffälligkeiten zu Gefahrensituationen oder Unfällen bekannt. Es ist festzustellen, dass sich die 
Fahrzeugführer hier gemäß der StVO auf die örtliche Verkehrssituation mit entsprechender 
Aufmerksamkeit einstellen. Sie passen ihr Fahrverhalten an, sind umsichtig und bremsbereit. Das 
installierte Gefahrzeichen Z 136 „Kinder" gemäß § 40 StVO unterstützt diese Situation, so dass auch 
ortsfremde Verkehrsteilnehmer auf mögliche spontane Ereignisse oder eventuelle Gefährdungen im 
Zusammenhang mit Kindern, Fußgängern und Radfahrern angemessen hingewiesen werden. 
Unter Beachtung und Einhaltung der geltenden Regelungen der StVO ist der Verkehr in der Straße 
An der Sporthalle jederzeit gefahrlos abwickelbar. 
Der Bereich Verkehrsanlagen wird die Situation weiter beobachten, um erforderlichenfalls eine 
bauliche Veränderung der Verkehrsanlage zu beplanen und umzusetzen. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt gibt es keine Veranlassung zu zusätzlichen Einbauten in die neu gestaltete Verkehrsanlage. 

Dieser Antwort ist zum o.g. Beschlusses (1 9/SVV/01 43) nichts hinzuzusetzen. 

ete/r 
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